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 Veröffentlicht am 15.06.1982

Index

32 Steuerrecht

32/01 Finanzverfahren, allgemeines Abgabenrecht

Norm

B-VG Art18 Abs1

B-VG Art49

B-VG Art144 Abs1 / Beschlagnahme

AbgEO §13

AbgEO §90 Abs1

FinStrG §89 Abs1

Rechtssatz

Art144 Abs1 B-VG; eine gerichtliche Anordnungen entsprechende Amtshandlung von Vollstreckungsorganen iS dieser

Bestimmung

Finanzstrafgesetz; keine Bedenken gegen §89; eine Beschlagnahmeanordnung nach §89 Abs1 hat in Bescheidform zu

ergehen; keine gesetzliche Grundlage für die bekämpfte Beschlagnahme

Abgabenexekutionsordnung; keine Bedenken gegen §13; die Frage der Rechtmäßigkeit der Durchführung einer

finanzbehördlichen Pfändung ist in einem Verwaltungsverfahren auszutragen
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